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ZEWOnews - An die Medien

Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden – darauf ist zu achten

Zürich, 31. Januar 2005. Spenden an gemeinnützige Organisationen können von
den Steuern in Abzug gebracht werden. Welche Voraussetzungen dazu erfüllt
sein müssen und welche Beträge vom Einkommen abgezogen werden können,
erfahren Spenderinnen und Spender aus dem neuen Merkblatt der ZEWO.

Wer im Steuerjahr 2004 an eine gemeinnützige Organisation gespendet hat, kann den
Betrag in seiner Steuererklärung vom Einkommen in Abzug bringen. Wie hoch der ge-
spendete Mindestbetrag genau sein muss und wie viel maximal abgezogen werden
darf, hängt vom Wohnort ab. In den meisten Kantonen müssen die Zuwendungen ins-
gesamt im Minimum 100-200 Franken betragen. Die maximale Abzugsfähigkeit liegt in
der Regel bei 10-20 Prozent vom Nettoeinkommen. Das Merkblatt der Stiftung ZEWO
gibt Auskunft darüber, welche Limiten aktuell wo gelten.

Eine in der Stadt Zürich wohnhafte, allein stehende Person mit einem Netto-
Einkommen von 80’000 Franken kann ihre Steuerrechnung zum Beispiel um 550
Franken senken, wenn sie Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen in der Hö-
he von 2000 Franken belegen kann.

Damit die Abzüge tatsächlich angerechnet werden, müssen ein paar Punkte beachtet
werden. Mitgliederbeiträge oder andere Zahlungen, auf die eine Organisation einen
Anspruch hat sind nicht abzugsfähig. Auch Zuwendungen an Organisationen ohne
Steuerbefreiung werden von den Behörden nicht akzeptiert. Ebenso wenig werden
Beiträge zu Kultuszwecken, wie sie geschlossene religiöse Gemeinschaften verfolgen,
angerechnet. Hingegen können die Spenden an Organisationen mit ZEWO-Gütesiegel
in jedem Fall bei der direkten Bundessteuer und meistens auch bei der Kantons- und
Gemeindesteuer in Abzug gebracht werden.

Auskunft erteilt: Stiftung ZEWO, Martina Ziegerer, Geschäftsleiterin, 044 366 99 55

Stiftung ZEWO
Die ZEWO setzt sich für die Förderung von Transparenz und Lauterkeit im Spendenwesen ein.
Dazu verleiht sie ein Gütesiegel an gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen. Diese
werden regelmässig auf den gewissenhaften Umgang mit Spendengeldern geprüft.

ZEWO-Gütesiegel
Das ZEWO-Gütesiegel zeichnet Organisationen aus, die offen über ihre Tätigkeit informieren,
eine transparente Rechnung führen und ihre Spendengelder zweckbestimmt, wirksam und
wirtschaftlich einsetzen. Die Organisationen verfügen über funktionierende interne und externe
Kontrollstrukturen und halten die Ethik in der Mittelbeschaffung und Kommunikation hoch.

Informationen und Hinweise
Die ZEWO erteilt gerne weitere Auskünfte über Organisationen, die Spenden sammeln. Wichti-
ge Hinweise rund um das Spendenwesen und das ZEWO-Gütesiegel finden sie auch auf der
Website     www.zewo.ch    . So können Sie uns kontaktieren: Stiftung ZEWO, Lägernstrasse 27,
8037 Zürich, Telefon 044 366 99 55, Fax 044 366 99 50, info@zewo.ch
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Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden

Zuwendungen von natürlichen und juristischen Personen an steuerbefreite Organisati-
onen können unter bestimmten Voraussetzungen von den Steuern in Abzug gebracht
werden. Von der direkten Bundessteuer befreit werden juristische Personen, die öf-
fentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen und den Gewinn ausschliesslich und
unwiderruflich diesem Zweck widmen (Art. 56 Bst. g DBG).

Zulässige Abzüge bei der direkte Bundessteuer
Alle natürlichen Personen können freiwillige Geldleistungen an gemeinnützige Organi-
sationen mit Sitz in der Schweiz steuerlich in Abzug bringen (Art. 33 Abs. 1 Bst. i
DBG). Die Zuwendung muss im Steuerjahr jedoch mindestens 100 Franken betragen
und es können maximal 10 Prozent vom Reineinkommen abgezogen werden.

Juristische Personen können bis zu 10 Prozent vom Reingewinn für Zuwendungen an
steuerbefreite Organisationen, die einen öffentlichen oder ausschliesslich gemeinnüt-
zigen Zweck verfolgen, in Abzug bringen (Art.�59 Bst. c DBG).

Alle Hilfswerke mit ZEWO-Gütesiegel sind von der direkten Bundessteuer befreit.
Spenden an ZEWO-Gütesiegelträger können somit bei den direkten Bundessteuern
immer in Abzug gebracht werden.

Einschränkungen der Abzugsfähigkeit bei der direkten Bundessteuer
Nicht abzugsfähig sind statutarisch geschuldete Mitgliederbeiträge oder andere Zah-
lungen, auf welche die gemeinnützige Organisation einen Anspruch hat. Auch Zuwen-
dungen an Organisationen, die einen reinen Kultuszweck verfolgen, können  nicht in
Abzug gebracht werden. Werden Zuwendungen an eine Organisation geleistet, die
sowohl gemeinnützige als auch Kultuszwecke verfolgt, so muss der Spender bewei-
sen, dass seine Zuwendung auf das Konto des gemeinnützigen Teils geleistet wurde.
Ansonsten kann die Spende nicht in Abzug gebracht werden.

Zulässige Abzüge bei den Kantons- und Gemeindesteuern
Das Steuerharmonisierungsgesetz schreibt den Kantonen die Gemeinnützigkeit als
Steuerbefreiungsgrund vor (Art.�23 Abs. 1 Bst. f StHG). Spenden an gemeinnützige
Organisationen können bis zu einer von den Kantonen festgelegten Limite von den
Steuern abgezogen werden (Art. 9 Abs. 2 Bst. i StHG). Die maximale Abzugshöhe ist
von Kanton zu Kanton verschieden. Allgemeine Hinweise über die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit von Spenden sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Grund-
sätzlich müssen die Zuwendungen in allen Kantonen belegt werden.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Spende an eine Organisation mit ZEWO Gütesie-
gel in Abzug gebracht werden kann, erhalten Sie Auskunft bei den kantonalen Steuer-
behörden. Die Telefonnummern und Adressdaten sind in der nachfolgenden Liste auf-
geführt.
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Kanton Adresse Steuerabzug Rechtliche Grundlage
AG Steueramt des Kantons Aargau

Telli-Hochhaus
5004 Aarau

Tel. 062 835 25 30

Bis zu 20% des Reineinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

§ 40 lit. k StG AG

AI Kantonale Steuerverwaltung
Marktgasse 2
9050 Appenzell

Tel. 071 788 94 01

Bis zu 10% des Nettoeinkommens,
bei einem Selbstbehalt von
CHF�100.–

Art. 35 lit. i StG AI

AR Kantonale Steuerverwaltung
Kasernenstrasse 2
9102 Herisau

Tel. 071 353 62 90

Bis zu 10% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

Art. 35 lit. g StG AR

BE Kantonale Steuerverwaltung
Münstergasse 3
3001 Bern

Tel. 031 633 40 13

Bis zu 10% des Reineinkommens,
bei Zuwendungen von insgesamt
mindestens CHF 100.–

Art. 38 Abs. 1 lit. i StG BE

BL Kantonale Steuerverwaltung
Rheinstrasse 33
4410 Liestal

Tel. 061 925 51 11

Unbeschränkte Abzugsfähigkeit Art. 29 Abs. 1 lit. I StG.BL

BS Kantonale Steuerverwaltung
Fischmarkt 10
4001 Basel

Tel. 061 267 81 81

Bis zu 10% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen.

Art. 33 lit. b StG BS

FR Service cantonal
des contributions
rue Joseph-Philler 13
1701 Fribourg

Tel. 026 305 32 76

Bis zu 5% des Nettoeinkommens
bei einem Selbstbehalt von CHF
500.--Bei freiwilligen Zuwendungen
an Institutionen, die vom Staat oder
den Gemeinden wesentlich unter-
stützt werden, kann bis zu 15%
abgezogen werden.

Art.34 Abs. 1 lit. i StG FR

GE Département des finances
rue du Stand 26
case postale 3937
1211 Genève

Tel. 022 327 55 06

Bis zu 20% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 200.– betragen

Art. 8 StG GE

GL Kantonale Steuerverwaltung
Hauptstrasse 11/17
8750 Glarus

Tel. 055 646 61 50

Bis zu 5% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 200.– betragen

Art. 31 Abs. 1 Nr. 9 StG GL

GR Kantonale Steuerverwaltung
Steinbruchstrasse 18/20
7001 Chur

Tel. 081 257 33 32

Maximal 10% des Nettoeinkom-
mens

Art. 36 lit. i StG GR
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Kanton Adresse Steuerabzug Rechtliche Grundlage
JU Service cantonal

des contributions
rue de la Justice 2
2800 Delémont

Tel. 032 420 55 66

Bis zu 10% des Nettoeinkommens Art. 32 lit. d StG JU

LU Kantonale Steuerverwaltung
Buobenmatt 1
6002 Luzern

Tel. 041 228 51 11

Bis zu 10% des Nettoeinkommens,
aber max. CHF 5'600.–, sofern die
Zuwendungen insgesamt mindes-
tens CHF�100.– betragen

Art. 40 lit. i StG LU

NE Administration cantonale
des contributions
rue du Docteur-Coullery 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 919 66 47

Bis zu 1% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

Art. 36 Abs. 1 lit. i StG NE

NW Kantonales Steueramt
Bahnhofplatz 3
6370 Stans

Tel. 041 618 71 27

Bis zu 10% des Nettoeinkommens Art. 37 Abs. 1 Nr. 2 StG NW

OW Kantonale Steuerverwaltung
St. Antonistrasse 4
Postfach 1564
6061 Sarnen

Tel. 041 666 62 94

Bis zu 10% des Reineinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

Art. 35 lit. i StG OW

SG Kantonales Steueramt
Davidstrasse 41
9001 St. Gallen

Tel. 071 229 41 21

Bis zu 10% des Nettoeinkommens
bei einem Selbstbehalt von
CHF 500.–

Art. 46 lit. c StG SG

SH Kantonale Steuerverwaltung
Mühlentalstrasse 105
8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 72 40

Bis zu 20% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 200.– betragen

Art. 35 lit. k StG SH

SO Steueramt des
Kantons Solothurn
Schanzmühle
Werkhofstrasse 29c
4509 Solothurn

Tel. 032 627 87 87

Bis CHF 12'000.– für Verheiratete
und für Personen, die allein mit
Kindern zusammenleben, für die sie
aufkommen; CHF 6'000.– für an-
dere natürliche Personen, sofern die
Zuwendungen insgesamt mindes-
tens CHF 100.– betragen

§ 41 Abs. 1 lit. l StG SO

SZ Kantonale Steuerverwaltung
Bahnhofstrasse 15
6430 Schwyz

Tel. 041 819 23 40

Bis zu 10% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

§ 33 Abs. 3 lit. b StG SZ

TG Kantonale Steuerverwaltung
Schlossmühlestrasse 15
Postfach
8501 Frauenfeld

Tel. 052 724 11 11

Bis zu 10% des Nettoeinkommens
bei einem Nettoeinkommen über
CHF�80'000.– oder max.
CHF�8'000.–, bei einem Selbstbe-
halt von CHF 200.–

Art. 34 Nr. 11 B12 StG TG
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Kanton Adresse Steuerabzug Rechtliche Grundlage
TI DFE-Divisione delle Contribuzioni

Via Franscini 6
6501 Bellinzona

Tel. 091 814 39 58

Bis zu 10% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

Art. 32 Abs. 1 lit. h StG TI

UR Amt für Steuern
Winterberg
6460 Altdorf

Tel. 041 875 21 17

Bis zu 10% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens  CHF 100.– betragen

Art. 41 StG UR

VD Administration cantonale
des impôts
route de Chavannes 37
1014 Lausanne

Tel. 021 316 21 21

Bis zu 10% des Nettoeinkommens
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

Art. 37 lit. i StG VD

VS Steuerverwaltung des
Kanton Wallis
Bahnhofstrasse 35
1950 Sitten

Tel. 027 606 24 51

Bis zu 10% des Nettoeinkommens Art. 29 lit. i StG VS

ZG Kantonale Steuerverwaltung
Bahnhofstrasse 26
Postfach
6301 Zug

Tel. 041 728 26 11

Bis zu 10% des Reineinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– betragen

Art. 31 lit. b StG ZG

ZH Kantonales Steueramt
Neumühle
8090 Zürich

Tel. 043 259 40 50

Bis zu 20% des Nettoeinkommens,
sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– pro Jahr
betragen

Art. 32 lit. b StG ZH

Beispiel 1

Herr Müller aus Zürich verfügt über ein Jahreseinkommen von CHF 90‘000.– und spendet im Jahr insgesamt
CHF 2’000.– an eine gemeinnützige Organisation.

 Total Einkünfte CHF 90'000.–

 ./.Total der Abzüge CHF 10'000.–

 = Nettoeinkommen CHF 80'000.–

 Zusätzliche Abzüge

 ./. Krankheits-, Unfall-, Invaliditätskosten CHF 0.–

 ./. Gemeinnützige Zuwendungen CHF 2’000.–

 = Reineinkommen CHF 78'000.–

Abzugsfähigkeit im Kanton Zürich:
Spenden bis zu 20% vom Nettoeinkommens können abgezogen werden, sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF 100.– im Jahr betragen. Herr Müller könnte somit Zuwendungen bis zu CHF 16'000.– auf sei-
ner Steuererklärung in Abzug bringen. Die Spenden von CHF 2’000.– sind vollumfänglich abzugsfähig.

Die Steuerbelastung von Herrn Müller (alleinstehend, keine Kinder, reformiert) reduziert sich um CHF 550.--
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Beispiel 2

Ehepaar Hauser aus Biel verfügt über ein Jahreseinkommen von CHF 135'000.– und spendet CHF 5‘000.– im Jahr an
eine gemeinnützige Organisation.

 Total Einkünfte CHF 135'000.–

 ./.Total der Abzüge CHF 15'000.–

 = Nettoeinkommen CHF 120'000.–

 Zusätzliche Abzüge

 ./. Krankheits-, Unfall-, Invaliditätskosten CHF 0.–

 ./. Gemeinnützige Zuwendungen CHF 5‘000.–

 = Reineinkommen CHF 115'000.–

Abzugsfähigkeit im Kanton Bern:
Spenden können bis zu 10% vom  Reineinkommens abgezogen werden, sofern die Zuwendungen insgesamt
mindestens CHF� 100.– im Jahr betragen. Ehepaar Hauser könnte somit bis zu CHF 11’500.– von den Steuern
abziehen. Die Spenden von CHF 5'000.– sind vollumfänglich abzugsfähig.

Die Steuerbelastung für Ehepaar Hauser (verheiratet, keine Kinder, katholisch) verringert sich um CHF 1’743.--

Beispiel 3

Familie Glauser aus Sargans verfügt über ein Jahreseinkommen von CHF 70'000.– und spendet CHF 700.– an eine
gemeinnützige Organisation.

 Total Einkünfte CHF 70'000.–

 ./.Total der Abzüge CHF 10'000.–

 = Nettoeinkommen CHF 60'000.–

 Zusätzliche Abzüge

 ./. Krankheits-, Unfall-, Invaliditätskosten CHF 0.–

 ./. Gemeinnützige Zuwendungen CHF 200.– (CHF 700.-- - CHF 500.--)

 = Reineinkommen CHF 59‘800.–

Abzugsfähigkeit im Kanton St. Gallen:
Spenden können bis zu 10% vom Nettoeinkommen abgezogen werden. Der Selbstbehalt beträgt CHF 500.–. Familie
Glauser könnte maximal Zuwendungen von CHF 6'000.– in Abzug bringen. Die Spenden von CHF� 700.–, können
jedoch nur zum Teil in Abzug gebracht werden. Die ersten CHF 500.– fallen in den Selbstbehalt, so dass nur CHF
200.-- abgezogen werden können.

Die Steuerbelastung für Familie Glauser (verheiratet, 2 Kinder, katholisch) verringert sich im CHF 45.—


